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Tempo 30 in den Ortsdurchfahrten 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die Gemeinde hat über 2 Jahre mit einem 
Lärmaktionsplan darauf hingearbeitet, in 
den Ortsdurchfahrten eine Geschwindig-
keitsreduzierung zu bekommen. 
Umso größer war dann eigentlich die Freu-
de, auch vieler Bürgerinnen und Bürger, dass 
letzte Woche am Montag die Schilder Tempo 
30 durch das Landratsamt aufgestellt bzw. 
montiert wurden. 
Diese Woche am Montag und Dienstag er-
folgte dann, also eine Woche nach deren 
Aufstellung, erstmalig eine Geschwindig-
keitsüberwachung durch das Landratsamt. 
Auch dies eigentlich ganz im Sinne unserer 
Gemeinde und auch Bürgerinnen und Bür-
ger, da sonst allzu oft angemahnt, dass viel 
zu wenig kontrolliert wurde. 
Die Geschwindigkeitsbeschränkung dient 
zur Lärmreduzierung, aber auch ganz maß-
geblich für mehr Sicherheit für alle Verkehrs-
teilnehmer, insbesondere der schwächeren, 
wie Radfahrer, Fußgänger, Kinder und ältere 
Menschen. Wie oft musste ich hören, muss 
denn erst was passieren, bevor ihr Schilder 

stellt. Und was passiert jetzt? Ein Aufschrei, 
dass geblitzt wird, Abzocke, Wegelagerer 
und Beschimpfungen! Hallo Leute, geht’s 
noch? Da warnen u.a. Mütter über soziale 
Medien „Achtung Blitzer an der Ampel“, im 
ersten Moment eine menschliche Reaktion, 
aber bitte mal drüber nachdenken; es könn-
te auch Ihr Kind/Enkel sein, welches auf-
grund zu hoher Geschwindigkeit und dem 
damit verbundenen längeren Bremsweg 
unterm Auto liegt. 

Klar müssen wir uns an das langsamere fah-
ren gewöhnen, aber die neuen Regeln sind 
nicht ohne Grund und dafür gemacht, damit 
sie auch eingehalten werden. 
Und wenn es einen dann halt doch noch mit 
zu hoher Geschwindigkeit erwischt, bitte 
den Fehler nicht zuerst bei anderen suchen, 
darüber nachdenken und zukünftig mög-
lichst besser machen. 

Allzeit gute Fahrt. 
Ihr Jürgen Scheiding, Bürgermeister 

Mittwoch, 24.02.2021
Abfuhr Gelber Sack  

Nachruf 

Die Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl trauert um 

Erika Filzinger 

die am 04.02.2021 verstorben ist. 

Erika Filzinger war von 1994 - 1999 Gemeinderätin der Gemeinde Sasbach. 
Wir trauern um eine engagierte Bürgerin, die sich durch ihren ehrenamtlichen 

Einsatz um die Gemeinde verdient gemacht hat. 

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihrer Familie. 

Wir werden Frau Erika Filzinger ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Für den Gemeinderat
Jürgen Scheiding

Bürgermeister 
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Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30

Sekretariat/Gemeindeblatt
Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Hess 91 01-25 

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Öffnungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr
Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Detlef Franke
Auwaldstraße 4, 79367 Weisweil
Tel. 07646-2 08 oder 0172/6 36 27 86
Fax: 07646-4 95

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, Tel. 07602/91 01-26 
Sabine Riesterer, Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königschaffhausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
badenovaNetz GmbH  08 00 / 2 76 77 67
Andreas Gerhart 01 51 / 10 83 65 57
Störung Abwasser
Andreas Gerhart  01 51 / 10 83 65 57
Stromversorgung
Netze BW GmbH Rheinhausen 08 00 / 3 62 94 77

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-Emmendingen@bw-lv.de
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641/451-3091, -3095, -3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im 
Pflegestützpunkt Emmendingen, in den Außensprech-
zeiten oder beim Hausbesuch.

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken
19.02.2021 St. Blasius-Apotheke Wyhl 
19.02.2021 Bürkle-Apotheke Emmendingen 
20.02.2021 Stadt-Apotheke Herbolzheim 
20.02.2021 Breisgau-Apotheke Teningen 
21.02.2021 Üsenberg-Apotheke Kenzingen 
21.02.2021 Central-Apotheke Emmendingen 
22.02.2021 Tulla-Apotheke Rheinhausen 
22.02.2021 Europa-Apotheke Breisach 
23.02.2021 Brunnen-Apotheke Herbolzheim 
23.02.2021 easyApotheke Emmendingen 
24.02.2021 Stadt-Apotheke Endingen 
25.02.2021 Stadt Apotheke Kenzingen 
 

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Dienstag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Informationen zur Landtags-
wahl am 14. März 2021 
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler, 
am Sonntag, den 14. März 2021, findet die 
Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württem-
berg statt. Ihre amtlichen Wahlbenachrich-
tigungen werden Ihnen bis spätestens 21. 
Februar 2021 zugesandt. 
Die Wahllokale in den Ortsteilen befinden 
sich wie in den vergangenen Wahlen in den 
Ortsteilen 
 
Jechtingen im Kindergarten Kunterbunt, 
Schulstr. 4 - barrierefrei 
 
Leiselheim in der Ortschaftsverwaltung, 
Bürgersaal, 1.OG, Meerweinstr. 13 - nicht 
barrierefrei (Achtung! Änderung in Zeiten 
der Corona-Pandemie) und in 
 
Sasbach im Gemeindehaus St. Martin, St. 
Martins-Platz 2 – barrierefrei 
 
Die Auszählung der Briefwahl findet im Rat-
haus, Sitzungssaal, Hauptstr. 15 – nicht bar-
rierefrei statt. 
 
Das Betreten der Wahllokale sind folgende 
Regeln einzuhalten: 
 
1. Wir bitten vor dem Betreten die Hände zu 

desinfizieren – Händedesinfektionsmittel 
stehen am Eingang des jeweiligen Wahl-
lokals bereit.

2. Das Tragen einer medizinischen Gesichts-
maske oder einer Maske ist erforderlich, 
die den Anforderungen der Standards 
FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichba-
ren Standards erfüllt.

3. Untereinander ist ein Abstand von 1,5 
Meter einzuhalten. Hiervon ausgenom-
men sind Personen, die in häuslicher Ge-
meinschaft leben.

4. Einen eigenen Kugelschreiber dürfen Sie 
gerne für die Wahlhandlung mitbringen.

 
Für die Wahl im Wahllokal benötigen Sie 
unbedingt ihre Wahlbenachrichtigung und 
Ihren gültigen Personalausweis oder Reise-
pass. 
 
In Zeiten der Corona-Pandemie geben Wäh-
lerinnen und Wähler aus Gründen des In-
fektionsschutzes ihre Stimme vermehrt per 
Briefwahl ab. Wenn auch Sie das Angebot 
der Briefwahl in Anspruch nehmen möch-
ten, müssen Sie die Unterlagen beantra-
gen. 
 
Für den Antrag auf Briefwahl haben Sie 
mehrere Möglichkeiten:
1. Auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichti-

gung finden Sie den Vordruck für den An-
trag, den Sie ausgefüllt in den Briefkasten 
des Bürgermeisteramtes einwerfen oder 
zur Post geben können. Das Briefporto 
zahlt der Empfänger.

2. Noch einfacher geht es online über die 
Homepage der Gemeinde Sasbach a. K. 

(www.sasbach-online.de, auf der Start-
seite befindet sich ein Link: Landtags-
wahl 2021/Hier finden Sie alle Informa-
tionen). Für das Ausfüllen des Antrages 
benötigen Sie ihre Wahlbezirksnummer 
und ihre Wählernummer, die sie auf der 
übersandten Wahlbenachrichtigung fin-
den.

3. Am einfachsten können Sie die Briefwah-
lunterlagen beantragen, wenn Sie mit 
einem Smartphone oder iPad/Tablet den 
auf der Wahlbenachrichtigung aufge-
druckten QR-Code scannen. Ihre Daten 
sind hier bereits fast alle hinterlegt.

 
Bitte beachten Sie, dass die Briefwahlunter-
lagen spätestens am Wahltag, also am Sonn-
tag, den 14. März 2021, vor 18:00 Uhr beim 
Rathaus, Hauptstr. 15, 79361 Sasbach a. K. 
eingehen. 
Wenn Sie Fragen zur Briefwahlbeantragung 
haben, erreichen Sie das Bürgerbüro unter 
der Tel. 07642 9101 24 und 07642 9101 11 
oder unter buergerbuero@sasbach.eu. 
 
 

Das Rathaus 
informiert 

Neuer Sitz der Geschäftsstelle 
Gutachterausschuss im  
Landkreis Emmendingen 
Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gut-
achterausschusses im Landkreis Emmendin-
gen ist in die Merk-Galerie in Emmendingen 
umgezogen.
Sie finden das Team der Geschäftsstelle mit 
seinen sechs Mitarbeiterinnen unter der 
Leitung von Hans-Georg Bury im 2. Oberge-
schoss in der Freiburger Straße 4 in Emmen-
dingen.
„Unser Ziel ist es, den Bürgern und Bürge-
rinnen ein gutes Gefühl und Sicherheit im 
Bereich der Immobilienbewertung zu ver-
mitteln. Sie sollen wissen: Hier werde ich in 
allen Fragen rund um den Wert meiner Im-
mobilie sowie meinen Grund und Boden gut 
beraten“, so Hans-Georg Bury.
Gemäß diesem Motto wurde der Umzug in-
nerhalb eines Tages bewerkstelligt, sodass 
alle Mitarbeiter_innen ihre Arbeit zügig wie-
deraufnehmen konnten und den Bürger_in-
nen wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.
Um dieses Ziel zu erreichen und weiterhin 
einen umfassenden Service sicherzustellen, 
wurde zudem die Personalstärke des Teams 
erhöht. Damit steht die Geschäftsstelle für 
fachliche Fragen zu den Bodenrichtwerten, 
dem Immobilienmarkt und für amtliche Be-
wertungen im Landkreis Emmendingen zur 
Verfügung. 
 
 
Pflanzliche Abfälle/Schnittgut 
Grundsätzlich sollen pflanzliche Abfälle 
nach den Bestimmungen des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes vorrangig einer Verwer-
tung zugeführt werden. Dies ist auf einen 
der landkreiseigenen Grünschnittsammel-
plätze sowie auf den Annahmeplätzen der 

Firma ROM in Teningen und Emmendingen 
möglich (bitte jeweils auf Annahmebedin-
gungen achten). 
Ausnahmsweise dürfen pflanzliche Abfälle 
lediglich in Gebieten im Sinne von § 35 des 
Baugesetzbuches (im Außenbereich) und 
unter Einhaltung der folgend aufgeführ-
ten Bestimmungen und Voraussetzungen 
verbrannt werden.

Sie dürfen nur auf dem Grundstück, auf dem 
sie anfallen, verbrannt werden, soweit die-
se aus landbautechnischen Gründen oder 
wegen ihrer Beschaffenheit nicht in den 
Boden eingearbeitet werden können. Es 
dürfen somit keine pflanzlichen Abfälle von 
anderen Grundstücken wie der Hausgarten 
zur Verbrennung mitgebracht werden. 
Eine Ausnahme gilt für pflanzliche Abfälle 
von Rebkulturen (ohne Anhaftungen oder 
Behandlungen etc.) und Obstanlagen sowie 
pflanzliche Abfälle, die bei der Unterhaltung 
von Verkehrswegen und Gewässern oder 
bei Maßnahmen der Landschaftspflege und 
der Flurbereinigung anfallen. Diese dürfen 
auch auf auch außerhalb des Grundstücks, 
auf dem sie anfallen, im Außenbereich ver-
brannt werden.

Diese pflanzlichen Abfälle müssen so weit 
wie möglich zu Haufen oder Schwaden zu-
sammengefasst werden; flächenhaftes Ab-
brennen ist unzulässig.

Über einen längeren Zeitraum lagern-
de Haufen müssen aus tier- und natur-
schutzrechtlichen Bestimmungen um-
gesetzt werden, da sich dort (Wild)Tiere 
eingenistet haben können!!! 

Die Beigabe von wasser- und bodenge-
fährdender Brandbeschleuniger wie z.B. 
Benzin ist nicht zulässig. Auch dürfen keine 
Abfälle wie z.B. Kartonagen, Althölzer und 
Kunststofffolien mit verbrannt werden.

Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie 
unter möglichst geringer Rauchentwicklung 
verbrennen. Der Verbrennungsvorgang 
ist, etwa durch Pflügen eines Randstreifens, 
so zu steuern, dass das Feuer ständig unter 
Kontrolle gehalten werden kann, und dass 
durch Rauchentwicklung keine Verkehrsbe-
hinderung und keine erheblichen Belästi-
gungen sowie kein gefahrbringender Fun-
kenflug entstehen.

Die danach und nach anderen Vorschriften 
erforderlichen Abstände von benachbarten 
Grundstücken und sonstigen gefährdeten 
Objekten sind einzuhalten; in keinem Fall 
dürfen folgende Mindestabstände unter-
schritten werden:

a)  200 m von Autobahnen
b)  100 m von Bundes-, Landes- und Kreis-

straßen
c)  50 m von Gebäuden und Baumbestän-

den.

Bei starkem Wind darf nicht verbrannt wer-
den, auch nicht in der Zeit zwischen Son-
nenuntergang und Sonnenaufgang. Das 
Feuer muss bis zum Erlöschen überwacht, 
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d.h. so lange darf die Feuerstelle nicht ver-
lassen werden. Die Verbrennungsrückstän-
de sind alsbald in den Boden einzuarbeiten.

Das Verbrennen von größeren Mengen 
pflanzlicher Abfälle ist Ihnen als Ortspoli-
zeibehörde rechtzeitig vorher anzuzeigen. 
Sie können die zur Wahrung von Sicherheit 
oder Ordnung erforderlichen Anordnun-
gen treffen, insbesondere hinsichtlich der 
Aufsicht und der Bereitstellung von Feuer-
löscheinrichtungen. Zuwiderhandlungen 
können als Ordnungswidrigkeiten verfolgt 
werden. 
Des Weiteren dürfen Abfälle (z.B. Papier/
Kartonagen, Obstkisten, Möbelstücke, Ab-
bruchholz und andere Althölzer) grund-
sätzlich nicht verbrannt werden. Hierbei 
handelt es sich um eine illegale Abfallbesei-
tigung, welche mit sehr hohen Bußgeldern 
geahndet werden. 
 
Bei Entsorgungsfragen wenden Sie sich 
an die Abfallwirtschaft des Landratsamtes 
Emmendingen unter der Tel.-Nr. 07641 451-
9700. 
 
 
Sperrung der Zufahrtsstraße 
Obere Matten/Wendeplatz im 
Ortsteil Leiselheim 
Wegen der Errichtung eines Wohnhauses ist 
die Zufahrtsstraße - Obere Matten im Orts-
teil Leiselheim, insbesondere der dortige 
Wendeplatz wegen Errichtung eines Wohn-
hauses in der Zeit vom 22.02. bis voraus-
sichtlich 25.02.2021 gesperrt oder nur ein-
geschränkt nutzbar. Entlang der Straße wird 
ein beidseitiges Halteverbot angeordnet.
Die Anwohner werden um Kenntnisnahme 
gebeten. 
 
 

Wichtige  
Mülltermine

Abfuhr Gelber Sack 
Mittwoch, 24.02.2021 
 
 

Aus den Schulen

Gymnasium Kenzingen 
Informationsabend zu den Profilen für die 
Klassenstufe 7 
Schüler haben nach Abschluss der Klasse 
7 die Möglichkeit, sich für die Klassen  8  -10 
für eines unserer 3 angebotenen Profile zu 
entscheiden. Dabei haben sie die Wahl zwi-
schen dem sprachlichen Profil mit Spanisch 
als dritter Pflichtfremdsprache und den na-
turwissenschaftlichen Profilen mit Natur-
wissenschaft und Technik (NwT) oder Infor-
matik-Mathematik-Physik (IMP) als fünftes 
Kernfach. 
Um einige Gesichtspunkte vorzutragen, die 
bei dieser Entscheidung von Bedeutung 
sein können, werden die betroffenen Eltern 
und Schüler*innen der Klassenstufe 7 zu 

einer BBB-Konferenz auf Moodle am Diens-
tag, den 23. Februar 2021 um 19.00 Uhr 
eingeladen. Wir übertragen live aus dem At-
rium unseres Gymnasiums. 

Informationsabend zur Wahl der 2. Fremd-
sprache 
Schüler*innen der Klassen 5, die mit Eng-
lisch als 1. Fremdsprache begonnen haben, 
wählen zum Ende dieses Schuljahres, die in 
Klasse 6 beginnende 2. Fremdsprache. Da-
bei haben sie die Wahl zwischen Französisch 
und Latein. 
Um einige Gesichtspunkte vorzutragen, die 
bei dieser Entscheidung von Bedeutung 
sein können, werden die betroffenen Eltern 
und Schüler*innen der Klassenstufe 5, die 
mit Englisch als 1. Fremdsprache begonnen 
haben, zu einer BBB-Konferenz auf Moodle 
am Mittwoch, den 24. Februar 2021 um 
19.00 Uhr eingeladen. Wir übertragen live 
aus dem Atrium unseres Gymnasiums. 
 
Digitaler Tag der offenen Tür – 27.02.2021 
Das Gymnasium Kenzingen lädt alle interes-
sierten Kinder mit ihren Eltern recht herzlich 
ein, am Samstag, den 27.02.2021 unseren 
digitalen Tag der offenen Tür zu besuchen. 
An diesem Tag können Sie sich auf unserer 
Homepage www.gymnasium-kenzingen.
de ausführlich über das Gymnasium Ken-
zingen informieren. Lehrer*innen und die 
Schulleitung werden Ihnen die Schule, ihre 
Arbeitsweise und ihre außerunterrichtlichen 
Angebote digital vorstellen.

•	 Ab 10 Uhr wird ein interaktiver digi-
taler Rundgang durch die Schule on-
line gestellt.

•	 Um 10.30 Uhr und um 12.30 Uhr fin-
det ein 3040 minütiges LiveInterview 
(mit Möglichkeit zu Fragen über einen 
Chat) mit der Schulleitung und Gästen 
(Fremdsprachenberatung, SMV, Eltern-
vertreter, Paten...) statt.

•	 Für Fragen wird das Sekretariat über 
eine Videokonferenzschaltung von 
1112 Uhr live zur Verfügung stehen.

 
Sämtliche Zugangsmöglichkeiten sind 
am 27.02.2021 ab 10 Uhr auf der Home-
page abrufbar. Vom 28.02.-01.03.2021 wer-
den Aufzeichnungen dieser Beiträge sowie 
der interaktive digitale Rundgang online 
verfügbar sein. 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns mit Ih-
ren Kindern besuchen und unsere Infor-
mationsangebote nutzen. 
 
NEU !!!  Anmeldetermine  NEU !!!
Geändertes Anmeldeverfahren 

Montag, 8. März 2021 bis Donnerstag, 11. 
März 2021 jeweils von 08.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der 
Verwaltung unserer Schule. Um die Hygie-
nevorschriften einhalten zu können, müs-
sen Anmeldetermine über die Verwaltung 
unter Tel. 07644 91130 vereinbart werden. 
In diesem Jahr kann die Anmeldung per-
sönlich, per E-Mail, per Fax, per Post oder 
telefonisch erfolgen. 
Wir benötigen zur Anmeldung den ausge-
füllten Anmeldebogen unserer Schule, das 

Formular „Grundschulempfehlung“ (Blatt 3 
Δ) und das „Formular für die Anmeldung“ 
(Blatt 4 Δ) , einen Masernschutznachweis, 
sowie einen Identitätsnachweis für eine 
verbindliche Anmeldung im Original bis 
11.03.2021. Den Anmeldebogen erhalten 
Sie als Download auf unserer Homepage 
oder vor Ort. 
Haben Sie Interesse an weiteren Informati-
onen oder einer individuellen Schulfüh-
rung mit persönlicher Beratung, vereinba-
ren Sie einen Termin in unserer Verwaltung 
unter Tel. 07644 91130. 

Thilo	Feucht;	OStD
Schulleiter 
 
 
Realschule Breisach 
Anmeldung für die neuen 5. Klassen 
Die Anmeldungen der Viertklässler/innen 
für die neuen 5. Klassen ab September 2021 
finden an der Realschule Breisach zu folgen-
den Terminen statt: 
Montag, 08.03.2021, 08.00 bis 17.00 Uhr, 
Dienstag. 09.03.2021, 08.00 bis 18.00 Uhr, 
Mittwoch, 10.03.2021, 13.30 bis 18.00 Uhr, 
Donnerstag, 11.03.2021, 10.00 bis 17.00 Uhr. 
 
Weitere Anmeldetermine können tele-
fonisch über das Sekretariat der Schule 
(07667-905990) jederzeit gerne abgespro-
chen werden. 
 
Aufgrund der Coronasituation können die 
Anmeldungen auch schriftlich erfolgen. Das 
Anmeldeformular kann von der Internest-
seite der Schule ausgedruckt werden. Auf 
Wunsch wird das Anmeldeformular auch zu-
geschickt oder kann in der Schule abgeholt 
werden. Das ausgefüllte Anmeldeformular 
kann zusammen mit der Grundschulemp-
fehlung auch an die Schule geschickt oder 
abgegeben werden. 
 
Persönliche Beratungsgespräche und Schul-
hausführungen sind ebenso gerne immer 
möglich (bitte telefonische Terminabspra-
che). 
 
Schulleitung 
Dr. Christoph Wolk, Manuela Schmitt, 
Markus Rupp 

Landratsamt 
Emmendingen

Corona-Teststation Malter-
dingen: Am Wochenende nur 
noch Sonntag geöffnet 
Die Corona-Teststation auf dem Parkplatz 
am Bahnhof Riegel-Malterdingen hat ihre 
Öffnungszeiten erneut geändert. Seit ver-
gangenen Samstag, 13. Februar 2021 ist die 
Teststation an Samstagen nicht mehr ge-
öffnet. Unter der Woche hat die Teststation 
Montag, Mittwoch und Freitag von 17:00 bis 
19:00 Uhr geöffnet. Am Wochenende nur 
noch am Sonntag von 11:00 bis 13:00 Uhr. 
Die Corona-Teststation ist eine reine Ab-
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strichstelle. Sie kann zu den Öffnungszeiten 
nur durch vorherige Anmeldung vom Haus-
arzt, Kinder- und Jugendarzt oder vom Ge-
sundheitsamt aufgesucht werden. Einzige 
Ausnahme: nach Vorlage eines roten Warn-
hinweises in der Corona-Warn-App ist ein 
Corona-Test möglich. 
Patientinnen und Patienten mit Covid-
19-Symptomen wenden sich bitte te-
lefonisch an ihren Haus-, Jugend-, oder 
Kinderarzt oder an eine Corona-Schwer-
punktpraxis. Eine Übersicht zu den verschie-
denen Corona-Anlaufstellen ist unter http://
coronakarte.kvbawue.de zu finden. Abends, 
nachts sowie am Wochenende ist der Ärzt-
liche Bereitschaftsdienst unter 116 117 zu 
erreichen.

Kreistag verabschiedet  
Haushalt für 2021 
Der Kreistag verabschiedet in seiner nächs-
ten Sitzung am Montag, 22. Februar 2021 
um 15:30 Uhr in der Emmendinger Steinhal-
le (Steinstraße 1) den Haushalt für das Jahr 
2021. Ebenso werden die Wirtschaftspläne 
für das Kreiskrankenhaus Emmendingen, 
das Medizinische Versorgungszentrum und 
das Kreisseniorenzentrum St. Maximilian 
Kolbe verabschiedet. Das Gremium befasst 
sich mit der Änderung der Hauptsatzung, 
um die Kreistagssitzungen als Videokon-
ferenzen abhalten zu können. Zudem gibt 
Landrat Hanno Hurth einen Überblick über 
ein Jahr Coronakrise im Landkreis. Die Be-
völkerung ist zur öffentlichen Sitzung herz-
lich eingeladen. Der Besuch der Sitzung ist 
nur mit einem Mund-Nasenschutz möglich, 
die Besucherzahl ist zudem begrenzt. 
 
 
 

Kirchliche  
Nachrichten
Evangelische
Kirchengemeinde

Kirchliche Nachrichten Königschaffhau-
sen-Leiselheim 
 
Gottesdienste 
 
Sonntag, 21.02.2021 Gottesdienste 
09.30 Uhr Königschaffhausen 
10.15 Uhr Leiselheim 
 
Dienstag, 23.02.2021 
19.00 Uhr Passionsandacht in der Kirche Kö-
nigschaffhausen 
 
Passionsandachten 2021 
Die Passionsandachten finden dieses Jahr 
im Wechsel in den Kirchen in Königschaff-
hausen und Leiselheim statt. Die Termine 
sind in Königschaffhausen am 23.02., 09.03., 
23.03.21 und in Leiselheim am 02.03., 16.03., 
30.03.21 jeweils um 19.00 Uhr. 
 
Die Corona-Bestimmungen sind zu be-
achten! 

Kontakt zum Pfarramt 
Das Pfarramt ist momentan für den direkten 
Kontakt geschlossen. 
Sie erreichen uns Dienstag, Mittwoch, Don-
nerstag von 09.00 bis 11.00 Uhr 
telefonisch, Tel. 07642/3203, 
per E-Mail: 
koenigschaffhausen-leiselheim@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.eki-koelei.de 
 

 
Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

St. Blasius, Wyhl • St. Martin, Sasbach
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen

19.02.2021 - 26.02.2021 
 
Freitag, 19.02.2021 
W 14.30 Uhr Kreuzweg 
S 18.30 Uhr Heilige Messe 
 
Samstag, 20.02.2021 
L 07.30 Uhr Marienmesse 
J 18.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
  am Vorabend 
 
1. Fastensonntag, 21.02.2021 
S 08.30 Uhr Sonntagsgottesdienst 
W 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
 
Montag, 22.02.2021 
L 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Dienstag, 23.02.2021 
J 17.30 Uhr Anbetung 
J 18.30 Uhr Heilige Messe 
 
Mittwoch, 24.02.2021 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
L 08.30 Uhr Gebetstag Lindenberg-
  beter bis 19.30 Uhr 
 
Donnerstag, 25.02.2021 
W 18.30 Uhr Heilige Messe 
 L 20.15 Uhr Heilige Stunde 
 
Freitag, 26.02.2021 
W 14.30 Uhr Kreuzweg 
S 18.30 Uhr Heilige Messe 
 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
Rosenkranzgebet: Täglich außer Samstag 
18.00 Uhr
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg:
Sonntag 14.30 Uhr und Mittwoch 15.00 Uhr.
samstags ca. 08.15 Uhr (n. d. Heiligen Messe)
 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Cosmas u. 
Damian, Jechtingen 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 17.00 Uhr, außer Dienstag 18.00 Uhr
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 17.25 
Uhr

E-Mail: sasbach@am-litzelberg.de
Frau Pinschack 07642/1445
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 Uhr 
- 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr

Kath. Pfarrgemeinde St. Blasius, 
Wyhl a. K. 
Rosenkranzgebet: täglich 18 Uhr, wenn 
Samstag Vorabendmesse 17.25 Uhr

E-Mail: wyhl@am-litzelberg.de
Frau Wissert 07642 / 8086
Pfarrgässle 1, 79369 Wyhl
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Di. + Mi. 9.00 - 12.00 Uhr u. 
Do. 14.00 - 17.00 Uhr
 
Litzelberg: Montags in der Fastenzeit 
17.00Uhr Stille Anbetung 
17.40Uhr Vesper 
18.00Uhr Kreuzweg 
19.00Uhr Heilige Messe 
Bitte um Beachtung der Uhrzeiten! 
 
 

Vereinsnachrichten

Landfrauen
Leiselheim

Mitgliederversammlung 2021
mit Wahlen 
Liebe Landfrauen, 
Datum und Ort für unsere nächste Mitglie-
derversammlung stehen corona-bedingt 
leider noch nicht fest. Jedoch wird es dieses 
Jahr in unserer Vorstandschaft einige Verän-
derungen geben. Aus privaten Gründen 
werden sich drei Vorstandsmitglieder aus 
der Vorstandschaft verabschieden. Nun 
möchten wir die verbleibende Zeit bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung nutzen, 
um Euch dies mitzuteilen. 

Es wäre schön, wenn sich die ein oder an-
dere von Euch vorstellen könnte, in die Vor-
standschaft einzutreten, um somit unseren 
Verein zu unterstützen und weiterzuentwi-
ckeln. Die bestehenden Vorstandsmitglieder 
geben gerne nähere Auskunft. Sprecht uns 
einfach an, wenn Ihr Interesse an der Arbeit 
im Vorstandsteam habt. 
Traut Euch! Wir freuen uns! 

Bis dahin, 
herzliche Grüße und bleibt alle gesund! 
 
Eure Vorstandsdamen 
 
 

Sonstiges

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau

Situation von Frauen in der Landwirt-
schaft 
SVLFG unterstützt Umfrage 
Das Thünen-Institut und die Universi-
tät Göttingen führen in Kooperation mit 
dem Deutschen LandFrauenverband eine 
Umfrage zur Lebens- und Arbeitssitua-
tion von Frauen in landwirtschaftlichen 
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Betrieben inklusive Garten-, Obst- und 
Weinbau durch. Die Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau wirbt dafür, an der Umfrage teilzu-
nehmen. 
 
Mit der bundesweiten Studie soll ermittelt 
werden, wie das Leben und Arbeiten von 
Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben 
wirklich aussieht, wie ihre Erfahrungen sind, 
was sie sich wünschen und ihnen Sorgen 
bereitet. Die Befragung soll Hinweise für 
eine zukünftige Politik liefern, die die Belan-
ge von Frauen in der Landwirtschaft im Blick 
hat. 
Zur Teilnahme an der Umfrage sind Frauen 
aufgerufen, die in einem landwirtschaftli-
chen Betrieb arbeiten, egal ob als Unter-
nehmerin, Angestellte oder mitarbeitende 
Familienangehörige. Auch jene Frauen, die 
mit ihrer Familie auf einem Hof leben, aber 
außerhalb der Landwirtschaft arbeiten, sind 
gefragt – ebenso Frauen, die früher aktiv in 
der Landwirtschaft gearbeitet haben. 
Über diesen Link gelangt man zur Umfra-
ge: www.frauenlebenlandwirtschaft.de/
uc/2020 
 

----------------------------------------
 
Mehrsprachige Informationen für 
Saison-Arbeitskräfte 
Filme in vier Sprachen auf dem YouTube-
Kanal der SVLFG 
Informationen rund um die Arbeitssicher-
heit und den Gesundheitsschutz stellt die 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) in vier 
Filmen bereit. Um sie auch Saison-Ar-
beitskräften zugänglich zu machen, sind 
sie in Englisch, Polnisch,
Rumänisch und Deutsch verfügbar. So-
wohl Arbeitgeber als auch Mitarbeiter 
profitieren von den vorgestellten Schutz-
maßnahmen. 
Die Filme sind online auf dem YouTube-Ka-
nal der SVLFG veröffentlicht unter dem Link: 
www.svlfg.de/youtube-digital 
Unter der Rubrik „Playlists“ sind Verzeichnis-
se mit folgenden Titeln zu finden, die Filme 
jeweils in den vier Sprachen beinhalten:
•	 Saisonarbeit – Sicherheit bei saisona-

len Arbeiten
•	 Hygiene und Sonnenschutz
•	 Persönliche Schutzausrüstung
•	 Verhalten auf dem Betrieb im Notfall
 
Wissenswertes rund um die Arbeitssicher-
heit, Saisonarbeit, Sonnenschutz oder Hy-
giene entdecken Interessierte ebenfalls auf 
der Internetseite www.svlfg.de. Hier sind 
Maßnahmen und Tipps aufgeführt, mit de-
nen die Arbeit noch sicherer gestaltet wer-
den kann. 
 

----------------------------------------
 
Traktoren im Pflanzenschutz 
Umfrage läuft noch bis zum 1. Mai 
Die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
bittet Fahrer, die mit ihren Traktoren 
Pflanzenschutzmittel ausbringen, an ei-

ner Umfrage teilzunehmen. 
Durch die Befragung sollen neue Erkennt-
nisse über die Schutzwirkung von Fahrer-
kabinen gewonnen werden. Dazu ist es 
wichtig zu wissen, welche Fahrzeuge aktuell 
in der Praxis eingesetzt werden, um Pflan-
zenschutzmittel auszubringen. Seit Sommer 
2020 haben bereits mehr als 3.000 Praktiker 
an der Erhebung teilgenommen. Um die 
ersten Ergebnisse zu festigen, benötigt die 
SVLFG noch weitere Teilnehmer. Die Umfra-
ge läuft noch bis zum 1. Mai 2021. Sie nimmt 
circa zehn Minuten in Anspruch und erfolgt 
anonym. Der Fragebogen kann im Internet 
über den Link www.svlfg.de/umfrage-pflan-
zenschutz aufgerufen werden sowie über 
diesen QR-Code: 
 

 
Die Erhebung ist Bestandteil einer For-
schungskooperation zwischen der SVLFG, 
dem Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, dem Bundesinsti-
tut für Risikobewertung sowie dem Julius-
Kühn-Institut. 
 

----------------------------------------
 
Digitaler Selbstcheck 
Wie sicher ist es im Betrieb? 
Die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
bietet einen digitalen Selbstcheck an, 
mit dem sich in 30 Minuten herausfinden 
lässt, wie es um die Sicherheit und Ge-
sundheit im Betrieb bestellt ist. 
Der Selbstcheck erfolgt über eine Web-App, 
die kostenlos im Internet sowohl über die 
SVLFG unter www.svlfgcheck.de als auch 
über die Internationale Vereinigung für Sozi-
ale Sicherheit (IVSS) unter www.safety-work.
org/toolbox/analyseinstrumente.html her-
untergeladen werden kann. 

Für alle Betriebe geeignet 
In mehreren Themenkomplexen wertet der 
Selbstcheck die Sicherheits- und Gesund-
heitslage passgenau für jeden Betrieb aus 
und gibt Tipps für eine bessere Arbeitsplatz-
gestaltung. Mit ihm können vor allem auch 
kleine und mittlere Betriebe herausfinden, 
welchen Stellenwert Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz in der Unterneh-
menskultur hat und inwieweit diese bereits 
in den Arbeitsalltag integriert ist. 

Was kann man verbessern? 
Die Web-App schlägt auch unterstützende 
Angebote der SVLFG vor, die im Betrieb zu 
Verbesserungen führen sollen. Der Selbst-
check kann jederzeit und überall am Smart-
phone oder Tablet durchgeführt werden – 
auch über diesen QR-Code: 

Investition in Prävention 
Jeder Arbeitsunfall und jede arbeitsbe-
dingte Erkrankung bringen nicht nur für 
die Betroffenen persönliches Leid mit sich, 
sondern bedeuten für das Unternehmen 
teure Ausfallzeiten und Störungen in den 
Betriebsabläufen. So machen sich Investi-
tionen in die Prävention auch betriebswirt-
schaftlich bezahlt. 
 
 
 
Achtung bei Online-Kursen  
zur Ersten Hilfe 
Zertifikate über Teilnahmen an reinen 
Online-Kursen zur Ersten Hilfe können 
von der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft (LBG) nicht anerkannt 
werden, denn bestimmte Inhalte müssen 
weiterhin in Präsenz vermittelt werden. 
Wer Ersthelfer in einem Betrieb werden 
möchte, muss auch während der Corona-
Pandemie einige Kursinhalte vor Ort erler-
nen, zum Beispiel zur Herz-Lungen-Wieder-
belebung, zur Seitenlage und zum Anlegen 
eines Druckverbandes. Welche Kurse von 
der LBG anerkannt werden und für welche 
sie die Kursgebühren übernimmt, stehen in 
der Liste der ermächtigten Ausbildungsstel-
len im Internet unter www.bg-qseh.de. 

Mit Hygienekonzepten, zusätzlichen 
Übungspuppen und verringerter Teilneh-
merzahl haben sich die Ausbildungsstellen 
auf die veränderte Situation durch die Co-
rona-Pandemie eingestellt und bieten Kur-
se auch weiterhin vor Ort an. Sollten Kurse 
dennoch abgesagt werden, liegt dies an den 
spezifischen Vorschriften der Länder, Land-
kreise oder Kommunen. Handlungshilfen 
zur Ersten Hilfe während der Corona-Pande-
mie stellt die SVLFG im Internet bereit unter 
www.svlfg.de/erste-hilfe. 
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PRIMO-SERVICE

ANZEIGENANNAHME
Mit Ihrer Werbung im Mitteilungsblatt
bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de

Unsere Preislisten und aktuelle
Angebote fi nden Sie auch unter:

www.primo-stockach.de
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DU HAST DIE WAHL
Forum für interessierte Jugendliche 
und Erstwähler*innen zur 
Landtagswahl am 14. März 2021

Jugendverbände 
Landkreis Emmendingen

Landkreis Emmendingen -
Kreisjugendarbeit

Komme mit den Kandidierenden aus deinem 
Wahlkreis 49 Emmendingen ins Gespräch

Ein Tag Politik hautnah für Schüler*innen, 
Auszubildende und interessierte Jugendliche

Digital, online, sicher – melde dich an und 
nimm von zu Hause über Zoom teil

DU HAST DIE WAHL

Forum für interessierte Jugendliche und 
Erstwähler*innen zur Landtagswahl am 14. März 2021

10.00 - 12.45 Schüler*innen der weiterführenden 
Schulen in Zusammenarbeit mit der SMV

15.00 – 17.30 Auszubildende der Berufsschulen im 
Landkreis Emmendingen

18.00 – 20.30 Interessierte Jugendliche in 
Zusammenarbeit mit den 
Jugendverbänden 

Komme mit den Kandidierenden aus deinem 
Wahlkreis 49 Emmendingen ins Gespräch

Alexander Schoch MdL Bündnis 90/Die Grünen, Waldkirch

Jutta Zeisset CDU, Weisweil

Sabine Wölfle MdL SPD, Waldkirch

Andreas Marowski AfD, Rheinhausen

Felix Fischer FDP, Teningen

Horst Burkhart Die Linke, Emmendingen

DAS PROGRAMM

DIE KANDIDIERENDEN

DU HAST DIE WAHL

Forum für interessierte Jugendliche und 
Erstwähler*innen zur Landtagswahl am 14. März 2021

So wird der Landtag gewählt –
Einführung zum Wahlsystem durch die 
Landeszentrale für politische Bildung 

Die Kandidierenden aus dem Wahlkreis stellen 
sich und ihre Parteien vor

Deine Gelegenheit zum direkten Gespräch mit 
allen Kandidierenden in verschiedenen Räumen

„Du hast die Wahl“ findet als Online-Veranstaltung 
statt und dauert ca. 2:30h

DER ABLAUF

ANMELDUNG & ZUGANG

Anmeldung unter
www.kja-suedwest.de/du-hast-die-wahl

Du bekommst von uns rechtzeitig einen Link zur 
Teilnahme an der Zoom Konferenz zugeschickt

Stelle sicher, dass Ton und Mikrofon funktionieren; 
dann bist du bereit zur Teilnahme

des 
redaktionellen Teils
ENDE 



WIR BASTELN EIN SOCKENTHEATER
DAS BRAUCHST DU:
- alte Socken, Handschuhe oder Waschlappen
- bunte Knöpfe
- Stoff- und Wollreste
- Nadel, Faden, Schere, Klebstoff

SO GEHT ES: Erweck alte Socken, Handschuhe oder 
Waschlappen zu neuem Leben, indem du lustige Fi-
guren daraus bastelst! Näh zuerst Knöpfe als Augen 
auf. Schneide anschließend aus Stoffresten Ohren, 
Münder und Bäckchen aus und befestig sie mit 
Klebstoff. Außerdem kannst du Wollreste als Haare 
annähen.

Nun kannst du mit deinen Figuren lustige
Geschichten vor Publikum vorführen.

Primo- 
Kids







Zahnmedizinische Fachangestellte/r  
m/w/d

Nettes Praxisteam in Kenzingen sucht Unterstützung
in der Assistenz und Prophylaxe in Teil- oder Vollzeit.

Dr. Hiltrud Meyer-Spelbrink
Schulstr.18, 79341 Kenzingen

07644-86 88 

Liebe Leute hier im Ort, wir wollen aus der Miete
fort. Wir suchen ein Häusle, gern auch  alt und 
betagt, denn wir sind handwerklich sehr begabt.
Wenn ihr was wisst, dann ruft uns an, wir  gehen

unter 07667 904640 gerne ans Telefon dran. 
Wir freuen uns, Annett und Uwe 

Suche Kirschen-Mirabellen- und 
Zwetschgenanlage zu pachten.

Tel. 07642/ 3998 

2,5-Zimmer-Wohnung
62 qm, mit Balkon, an NR zu vermieten.

richfly1@web.de 

Suche kleine Wohnung oder 2-Zi.-Whg. 
mit Garage, in Sasbach zu mieten oder zum Kaufen.

brookes@web.de 



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 


